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Erläuternder Bericht zum Entwurf für ein neues Geschäftsreglement des Einwohnerrates 
 
1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Das Geschäftsreglement des Einwohnerrates stammt aus dem Jahre 1979. Zwar wur-
de es im März 1990 einer Teilrevision unterzogen; doch ist es in vielen Teilen veraltet 
und entspricht nicht mehr den heutigen Unständen. So hat das Büro des Einwohner-
rates an seinen Sitzungen vom 28. Oktober 2010 und vom 29. Mai 2011 verschiedene 
Revisions- und Diskussionspunkte festgestellt und mitgeteilt, dass es eine baldige 
Überarbeitung des Reglements begrüssen würde.  
 
Der vorliegende Entwurf lehnt sich von der Systematik her stark an die Geschäfts-
ordnung des Kantonsrates an. Soweit inhaltliche Änderungen gegenüber dem gülti-
gen Reglement vorgenommen wurden, sind diese nachstehend erläutert. Ebenfalls 
erwähnt werden diejenigen Bestimmungen, bei welchen eine Änderung diskutiert, 
aber schliesslich abgelehnt wurden. Auf lediglich sprachliche Anpassungen und die 
Aufnahme von genderkonformen Formulierungen wird nicht näher eingegangen.  
 
 
 
2. Einzelne Bestimmungen 
 
2.1 1. Abschnitt: Organisation 
2.1.1 I. Allgemein 
 
Art. 1 Organe 
 
Neu sollen die Fraktionen nebst dem Büro und den ständigen und besonderen 
Kommissionen als Organe des Einwohnerrates aufgenommen werden und es soll ih-
nen eine grössere Bedeutung zukommen. 
 
 
Art. 2 Parlamentsdienst 
 
An dieser Stelle wird neu der Parlamentsdienst definiert und dessen Aufgaben aufge-
listet. So sind die Verantwortlichkeiten des Gemeindeschreibers oder der Gemeinde-
schreiberin zukünftig zentral geregelt. 
 
 
Art. 3 Ratsmitglieder 
 
Die Rechte der Mitglieder des Einwohnerrates, welche bisher lediglich implizit im 
Reglement enthalten waren, werden ausdrücklich aufgezählt. 
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Art. 4 Gemeinderat 
 
In der noch geltenden Fassung des Geschäftsreglements des Einwohnerrates ist ledig-
lich geregelt, dass der Gemeinderat mit beratender Stimme mitwirken kann. Nebst 
der ausdrücklichen Teilnahmepflicht sind nun auch die Rechte der Mitglieder des 
Gemeinderates im Einzelnen aufgeführt. Ausdrücklich verankert wurde hierbei das 
Recht des Gemeinderates, ein Geschäft bis zum Eintretensbeschluss zurückzuziehen. 
Nachdem der Einwohnerrat Eintreten beschlossen hat, ist ein Rückzug des Geschäf-
tes nicht mehr möglich. 
 
 
2.1.2. II. Büro 
 
Art. 5 Zusammensetzung 
 
Die Zusammensetzung des Büros ist in Art. 21 lit. a der Gemeindeordnung (GO, 
SRV 11) festgelegt. Ohne eine Änderung der Gemeindeordnung ist eine Neuorgani-
sation des Büros nicht möglich. Längerfristig wäre aber eine personelle Reduktion 
des Büros auf einen Präsidenten oder eine Präsidentin und zwei Vizepräsidenten oder 
Vizepräsidentinnen überlegenswert.  
 
 
Art. 6 Aufgaben 
 
Hier werden die bereits heute bestehenden Aufgaben des Ratspräsidenten oder der 
Ratspräsidentin, des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin und des Büros aus-
drücklich aufgezählt. Neu ist explizit geregelt, dass das Büro den Entscheid über die 
Einsetzung besonderer Kommissionen trifft. Mit Abs. 4 soll insbesondere sicherge-
stellt sein, dass die Fraktionen bei Wahlen und übrigen wichtigen Geschäften früh-
zeitig und angemessen informiert und vertreten sind.  
 
 
Art. 7 Stimmenzählende 
 
Neu ist vorgesehen, dass erst bei der Verhinderung von zwei Stimmenzählenden Er-
satzstimmenzählende gewählt werden. 
 
 
2.1.3. III. Kommissionen 
 
Art. 8-13  
 
Die Bestimmungen zu den Kommissionen entsprechen grösstenteils der bisherigen 
Regelung. Diskutiert wurde eine zwingende Einsetzung einer besonderen Kommis-
sion bei Geschäften, welche dem obligatorischen Referendum unterstehen. Dies ist 
nun jedoch nicht vorgesehen, so dass der Einwohnerrat bzw. das Büro von Fall zu 
Fall und unabhängig davon, ob ein Geschäft dem obligatorischen Referendum unter-
steht, über die Einsetzung einer besonderen Kommission entscheiden soll. Neu ist 
ausdrücklich vorgesehen, dass die an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder des Ge-
meinderates und Sachverständige einen Auszug des Protokolls, soweit es sie betrifft, 
zugestellt erhalten.  
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Art. 9 Ständige Kommissionen 
 
In Art. 9 Abs. 3 (und Art. 13 Abs. 3) ist vorgesehen, dass die Gemeindekanzlei die 
administrativen Belange der Aktuariatsperson regelt. Zukünftig soll die Entschädi-
gung für Aktuariatspersonen von ausserhalb der Gemeindeverwaltung im Reglement 
über die Entschädigung der Behörden geregelt werden.  
 
 
Art. 10 Geschäftsprüfungskommission 
 
Natürlich ist es weiterhin möglich, dass der Geschäftsprüfungskommission von ein-
zelnen Einwohnerratsmitgliedern Hinweise gegeben werden, wo allenfalls ein Unter-
suchungsbedarf besteht. Dies kann und soll jedoch nicht in dem Sinne festgelegt wer-
den, dass einzelne Einwohnerräte und Einwohnerrätinnen der Geschäftsprüfungs-
kommission verbindlich Aufträge erteilen können. Dieses Recht steht dem Einwoh-
nerrat als Ganzes zu. 
 
 
2.1.4. IV. Fraktionen 
 
Art. 14-16 
 
Es besteht die Ansicht, dass ein Zusammenschluss mindestens fünf Personen beinhal-
ten muss, um Fraktionsstärke zu erhalten. Wird die Zahl tiefer angesetzt, besteht die 
Gefahr, dass es, gerade bei Wahlen in Kommissionen fast unmöglich ist, alle Fraktio-
nen angemessen zu berücksichtigen.  
 
 
2.2. 2. Abschnitt: Konstituierung 
 
Art. 17 Konstituierende Sitzung 
 
Der Artikel entspricht der bisherigen Regelung. Insbesondere wurde darauf verzich-
tet, den Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung auf ein bestimmtes Datum oder ei-
nen Zeitraum zu fixieren.  
 
 
Art. 18 Wahlen 
 
Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Art. 2; lediglich die bisherige lit. e (Wahl 
des Wahlbüros) ist weggefallen. 
 
 
Art. 19 Offenlegung von Interessenbindungen 
 
Neu sollen die Einwohnerräte, analog der Regelung im Kantonsrat, ihre Interessen-
bindungen offen legen. Das Register ist öffentlich, was bedeutet, dass es im Internet 
auf der Homepage der Gemeinde Herisau einsehbar ist.  
 
 
Art. 20 Amtseinführung 
 
Die seit einiger Zeit erfolgende Einführung ins Amt soll für die Zukunft verbindlich 
vorgeschrieben werden. 
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2.3 Dritter Abschnitt: Verhandlungen des Einwohnerrates 
 
2.3.1. Sitzungen 
Art. 21 Einberufung 
 
Art. 21 entspricht dem bisherigen Art. 3 Abs. 1. 
 
 
Art. 22 Einladung und Sitzungsunterlagen 
 
Zur Regelung zum Versand der Unterlagen werden dem Einwohnerrat zwei Varian-
ten unterbreitet.  
 
Entweder sollen die Einwohnerräte wie bisher die gesamten Unterlagen in der Regel 
vier Wochen im Voraus zugestellt erhalten. Davon ausgenommen sind der Finanz-
plan, der Voranschlag, der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung, welche spätes-
tens 14 Tage vor der Sitzung zu versenden sind. Diese Ausnahme müsste nicht aus-
drücklich im Gesetz aufgeführt werden, da Abs. 1 schon Ausnahmen zulassen wür-
de. Im Sinne einer „Spätestensfrist“ und somit zum Schutz des Parlamentes soll die 
Ausnahme mit der Frist von 14 Tagen trotzdem explizit erwähnt werden. 
 
Oder es wird festgelegt, dass sämtliche Unterlagen generell drei Wochen vor der Sit-
zung zugestellt werden. 
 
 
Art. 23 Präsenzpflicht 
 
Bisher konnten Abmeldungen entweder an die Gemeindekanzlei oder an den Präsi-
denten /die Präsidentin des Einwohnerrates gemeldet werden. Dies führte dazu, dass 
jeweils vor den Sitzungen ein Vergleich der Abwesenheitslisten erfolgte. Neu soll der 
Einfachheit halber die Gemeindekanzlei alleine für Abmeldungen zuständig sein. 
 
Wegfallen soll der veraltete Namensaufruf; der Präsident oder die Präsidentin stellt 
zu Beginn die Präsenz und die erforderlichen Mehrheiten fest.  
 
 
Art. 24 Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit 
 
Dieser Artikel wurde aus dem gültigen Reglement übernommen (bisheriger Art. 6).  
 
 
Art. 25 Ausstand 
 
Die Regelung wurde allgemeiner und analog der Regelung vom Kantonsrat formu-
liert. Ausdrücklich festgelegt wurde, dass die Ausstandspflicht nicht nur für den Be-
schluss, sondern auch für die Vorbereitung und Beratung gilt. Neu gilt, dass Ein-
wohnerräte auf ihre Interessenbindungen hinzuweisen haben, bevor sie sich zu einem 
Geschäft äussern, welches ihre persönlichen Interessen berührt.  
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2.3.2. II. Öffentlichkeit und Information 
Art. 26-27 
 
In diesen Artikeln wurden die bisherigen Regelungen übernommen und den heutigen 
Verhältnissen angepasst (statt „Tonbandaufnahmen“ „optische und akustische Auf-
nahmen“).  
 
 
2.3.3. III. Beratung 
Art. 28 Traktandenliste 
 
In Art. 28 wurden die bisherigen Art. 20 und 21 zusammengefasst. 
 
 
Art. 29 Zusätzliche Unterlagen 
 
Im noch geltenden Reglement ist in Art. 22 Abs. 1 geregelt, dass zu Beginn der Ver-
handlung nötigenfalls wichtige Akten zu verlesen sind. Diese Bestimmung soll durch 
die Möglichkeit, zusätzliche Unterlagen zu verteilen, an die heutigen Umstände an-
gepasst werden.  
 
 
Art. 30 Zulassung zur Diskussion 
 
Art. 30 entspricht inhaltlich dem bisherigen Art. 22 Abs. 2 und Abs. 3. 
 
 
Art. 31 Form der Voten 
 
Unter Art. 32 wird festgelegt, dass im Einwohnerrat schriftdeutsch oder mundart ge-
sprochen wird und die Voten die Sache betreffen und kurz gefasst sein müssen. Auf 
eine anzahlmässige oder zeitliche Beschränkung der Voten wurde bewusst verzichtet.  
 
 
Art. 32 Verletzung des parlamentarischen Anstands/Ordnungsruf 
 
Gemäss Art. 23 Abs. 1 der gültigen Fassung des Reglements des Einwohnerrates 
kann der Redner Einspruch erheben, wenn er vom Präsidenten oder von der Präsi-
dentin zur Ordnung gerufen wird. Danach entscheidet der Rat darüber. Neu wurde 
der Ordnungsruf als alleinige Kompetenz des Einwohnerratspräsidenten oder der 
Einwohnerratspräsidentin ausgestaltet. 
 
 
Art. 33 Ordnungsantrag 
 
Im bisher geltenden Art. 25 wurde nur recht rudimentär geregelt, dass es die Mög-
lichkeit eines Ordnungsantrages gibt und dass dieser sofort zu erledigen ist. Art. 33 
wurde etwas ausführlicher formuliert. So ist das Vorgehen, wenn ein Ordnungsan-
trag gewünscht wird, neu genau umschrieben.  
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Art. 34 Anzahl Beratungen 
 
Art. 34 entspricht dem bisherigen Art. 28. Diskutiert wurde die zwingende Festset-
zung einer zweiten Lesung bei Vorlagen, die dem obligatorischen Referendum unter-
stehen. Insbesondere aber, weil nicht klar ist, ob der Voranschlag weiterhin dem ob-
ligatorischen Referendum unterstellt sein soll, soll der Einwohnerrat von Fall zu Fall 
und unabhängig davon, ob ein Geschäft dem obligatorischen Referendum untersteht, 
über eine zweite Lesung entscheiden. 
 
 
Art. 35 Volksdiskussion 
 
Art. 35 wurde so vom bisherigen Art. 29 übernommen. 
 
 
Art. 36-37 
 
Ausführliche Bestimmungen zum Eintreten und zur Detailberatung fehlen im beste-
henden Reglement. Neu sollen die Grundsätze dazu festgehalten werden. Dabei wird 
jedoch grösstenteils lediglich die momentan ausgeübte Praxis niedergeschrieben. Eine 
Ausnahme davon bilden die Rückkommensanträge, welche neu gemäss Art. 37 
Abs. 4 nicht nur am Schluss der Sitzung, sondern auch am Schluss der jeweiligen De-
tailberatung möglich sind. 
 
 
Art. 38 Rückkommen 
 
Mit Art. 38 wurde der bestehende Art. 26 übernommen und konkretisiert, dass 
Rückkommensanträge mündlich gestellt werden können. 
 
 
2.3.4. IV. Abstimmungen und Wahlen 
Art. 39 Allgemeines 
 
Geheime Abstimmungen konnten schon gemäss der geltenden Regelung mit einfa-
chem Mehr beschlossen werden. Neu soll auch eine Abstimmung mit Namensaufruf 
möglich sein, wenn zwei Drittel der Ratsmitglieder dies verlangen. 
 
 
Art. 40-43 
 
Die Art. 40-43 entsprechen inhaltlich weitgehend den bisher geltenden Art. 31-35. 
Neu aufgenommen wurde lediglich ausdrücklich die Pflicht, dass Anträge, einige 
Ausnahmefälle vorbehalten, schriftlich einzureichen sind.  
 
 
Art. 44 Mehrheit 
 
In Art. 44 wurden die bisherigen Art. 36 und Art. 39 zusammengefasst. 
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Art. 45-46 
 
Die Regelungen zum Vorgehen und den erforderlichen Mehrheiten wurden etwas 
ausführlicher in den Reglementsentwurf aufgenommen. Insbesondere die Formulie-
rungen zu den erforderlichen Mehrheiten lehnen sich stark an die kantonale Rege-
lung an.  
 
 
2.3.5. V. Protokoll 
Art. 47-50 
 
Die Frage, wie inskünftig das Protokoll verfasst werden soll, wurde kontrovers dis-
kutiert. Daher sollen dem Einwohnerrat beide Varianten vorgelegt werden.  
 
Grundsätzlich ist entweder ein Beschlussprotokoll oder ein Protokoll, welches zu-
sätzlich zu den Beschlüssen noch die Hauptzüge der Diskussion enthält, möglich. 
Wird die Variante Beschlussprotokoll gewählt, muss das Protokoll innert Wochen-
frist erstellt sein und die zu den Aufzeichnungen Beratungen für jedermann öffent-
lich zugänglich sein. Hierbei ist vorgesehen, dass die Aufzeichnungen auf dem Inter-
net aufgeschaltet würden. Bei einem Protokoll, welches zusätzlich die Hauptzüge der 
Diskussion enthält, würde das Protokoll erst nach einem Monat zugestellt werden. 
Ausserdem würde es dann genügen, wenn die Aufzeichnungen lediglich von den 
Ratsmitgliedern abgehört werden könnten.  
 
Bei beiden Varianten sollen Einwendungen innert einer Woche zuhanden des Präsi-
diums eingereicht werden können und das Büro darüber entscheiden, wobei Berich-
tigungen ins Protokoll der nächsten Sitzung aufgenommen werden sollen. 
 
 
2.4. Vierter Abschnitt: Parlamentarische Vorstösse 
Art. 51 Motionen und Postulate 
 
Art. 51 entspricht inhaltlich Art. 42 des bisher geltenden Reglements. 
 
 
Art. 52 Einreichung und Traktandierung 
 
Neu soll ausdrücklich geregelt sein, dass mit Zustimmung des Ratsmitgliedes, das 
den Vorstoss erstunterzeichnet hat oder für die Unterzeichnenden spricht, eine Mo-
tion oder ein Postulat auf die Traktandenliste einer späteren Sitzung verschoben 
werden kann. 
 
 
Art. 53 Rückzug 
 
Ebenfalls ausdrücklich soll der Rückzug und damit die Erledigung des Vorstosses 
geregelt werden. 
 
 
Art. 54 Information über die Stellungnahme des Gemeinderates 
 
In der Vergangenheit gab es Rückmeldungen aus dem Einwohnerrat, dass es als stos-
send empfunden werde, wenn die Presse auf Grund einer Medienmitteilung vor der 
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eigentlichen Behandlung des Vorstosses die Meinung des Gemeinderates erfährt. Der 
neue Art. 54 soll zukünftig sicherstellen, dass dies nicht mehr geschieht. 
 
 
Art. 55 Behandlung 
 
Bis jetzt war es lediglich möglich, im Rahmen der Behandlung des Vorstosses und 
vor der Erheblicherklärung, eine Motion in ein Postulat umzuwandeln. Vorstellbar 
wäre, dass mit Zustimmung des Erstunterzeichnenden und der Mehrheit des Ein-
wohnerrates eine Änderung des Wortlauts der Motion oder des Postulates beschlos-
sen werden könnte.  
 
Es werden daher zwei Varianten vorgeschlagen. 
 
 
Art. 56 Fristen  
 
Grundsätzlich soll auch zukünftig eine Jahresfrist für die durch die Erheblicherklä-
rung einer Motion oder eines Postulats an den Gemeinderat erteilten Aufträge gelten. 
Zusätzlich soll jedoch der Einwohnerrat die Möglichkeit haben, eine Motion oder ein 
Postulat für dringlich zu erklären und die Frist zur Beantwortung des Vorstosses auf 
bis zu sechs Monate reduzieren. Auch soll das Büro zukünftig die Möglichkeit ha-
ben, die Fristen in besonderen Fällen unter Mitteilung an den Einwohnerrat zu 
erstrecken. 
 
 
Art. 57 Interpellation  
 
Art. 57 entspricht weitgehend dem bisherigen Art. 46. Zusätzlich aufgenommen wur-
de, dass der Text der Interpellation, nachdem er dem Gemeinderat und den Einwoh-
nerräten zur Kenntnis gebracht worden ist, auch den Medien zugestellt wird.  
 
 
Art. 58 Schriftliche Anfrage 
 
Die Frist zur Beantwortung einer schriftlichen Anfrage wurde von vier auf drei Mo-
nate verkürzt und kann allerdings mit Zustimmung des Ratsmitgliedes, welches die 
Anfrage eingereicht hat, überschritten werden.  
 
 
Art. 59 Fragestunde 
 
Neu sollen die Fragen nicht mehr dem Präsidium des Einwohnerrates, sondern der 
Gemeindekanzlei schriftlich eingereicht werden. So ist sichergestellt, dass sie dem 
Gemeinderat fristgerecht noch vor der Einwohnerratssitzung unterbreitet werden 
können.  
 
 
Art. 60 Eingaben und Zuschriften 
 
Art. 60 soll neu dem Einwohnerratspräsidenten oder der Einwohnerratspräsidentin 
die Kompetenz geben, in Fällen, in welchen nicht ganz klar ist, wie eine Eingabe an 
den Einwohnerrat zu behandeln ist, über die weitere Behandlung zu entscheiden.  
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Art. 61 Kontrolle hängiger Vorstösse 
 
Art. 61 entspricht dem bisherigen Art. 48. 
 
 
2.5  5. Abschnitt: Entschädigungen 
Art. 62 Sitzungsgelder und Spesen 
 
Art. 66 gibt die Grundlage für die Regelung einer Entschädigung in einem separaten 
Reglement, momentan im Reglement über die Entschädigung der Behörden (SRV 
15). 
 
 
2.6 6. Abschnitt: Schluss- und Übergangsbestimmungen 
Art. 63 Inkrafttreten 
 
Nach der Behandlung und Beschluss im Einwohnerrat soll der Gemeinderat das Da-
tum der Inkraftsetzung festsetzen.  
 


